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Die nächste Impfsaison steht in den 
Startlöchern
Welche Änderungen haben sich ergeben?

CL | Apotheken starten dieses Jahr in die 3. Grippe
saison, in der sie regulär Grippeimpfungen anbieten 
dürfen. In der Grippesaison 2022/2023 haben Apo-
theken insgesamt 67.300 Grippeimpfungen durch-
geführt. In der letzten Saison konnten die Apothe-
ken im Zeitraum von Juli 2023 bis Februar 2024 die 
Zahl der durchgeführten Grippeimpfungen um fast 
30.000 auf insgesamt 97.200 Impfungen erhöhen.1 
Apotheken können also eine wichtige Rolle bei dem 
Erreichen der vorgegebenen WHO-Quote von 75 % 
spielen. Doch wie sieht die Zukunft aus und was hat 
sich in der Impfwelt sonst noch so getan?

Referentenentwurf Apotheken-Reformgesetz
Der Entwurf zum Apotheken-Reformgesetz sieht nicht 
nur das Konzept für „Apotheken light“ vor, sondern 
auch eine Änderung der Vorgaben bei Impfungen in 
der Apotheke. Während Apotheken zurzeit nur gegen 
Grippe und Corona impfen dürfen, sollen nach Plänen 
des Bundesgesundheitsministers demnächst auch wei-
tere Totimpfstoffe in der Apotheke verimpft werden. 
Der erste Referentenentwurf hatte jedoch einen großen 
Haken, denn in diesem stand Folgendes:2

„Abweichend von § 20 Absatz 4 Satz 1 sind Apothe-
ker zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen, 
Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, 
weiterer Schutzimpfungen mit Totimpfstoffen sowie zur 
Durchführung von Schutzimpfungen gegen Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis berechtigt, wenn […] sie die 
Grippeschutzimpfungen, Schutzimpfungen gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 oder die weiteren Schutzimp-
fungen mit Totimpfstoffen bei einer Person durchfüh-
ren, die nach dem aktuellen Stand der medizinischen 
Wissenschaft die jeweilige Schutzimpfung unabhängig 
von individuellen Risikofaktoren erhalten sollte; hiervon 
ausgenommen sind Schutzimpfungen gegen Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis.“

Dies hätte bedeutet, dass Apotheken zwar mehr Impfun
gen anbieten dürften, aber der Personenkreis, der 
geimpft werden dürfte, sich stark verkleinert hätte. 
Apotheken hätten nur noch Standardimpfungen anbie-
ten dürfen. Laut übereinstimmenden Medienberichten 
ist der Entwurf für die Ressortabstimmung aber noch-
mal angepasst worden und der Passus „[...] die nach 

dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft die 
jeweilige Schutzimpfung unabhängig von individuellen 
Risikofaktoren erhalten sollte [...]“ wurde gestrichen.

Demnach könnten Apotheken in Zukunft sowohl Stan-
dard- als auch Indikationsimpfungen mit Totimpf-
stoffen anbieten. Apotheken könnten dann z. B. auch 
Reiseimpfungen anbieten. 

Vertrag zur Durchführung von 
Grippeimpfungen in der Apotheke3 
Der alte Vertrag wurde vom DAV zum 31. März 2024 
gekündigt und galt bis zum 30. Juni 2024. Seit dem 
1. Juli 2024 gilt der neue Vertag mit einer Vergütungs-
anpassung. Apotheken erhalten im Zeitraum vom 1. Juli 
bis 31. Dezember 2024 für die Durchführung und Doku-
mentation der Impfung 10 € und ab dem 1. Januar 2025 
10,40 €. Für Nebenleistungen, vor allem Verbrauchs-
materialien, werden 0,40 € erstattet. Der verwendete 
Impfstoff wird mit AEK + Umsatzsteuer vergütet. 
Außerdem erhalten Apotheken für die Impfsaison 
2024/2025 eine Ausgleichszahlung für das „Risiko der 
Absetzbarkeit“: bis zum 31. März 2025 1 € pro Impfung 
und ab dem 1. April 2025 0,30 € pro Impfung. Weiterhin 
erhält die Apotheke die in § 132e Abs. 1a Satz 2 SGB V 
festgelegten Beschaffungskosten von 1 €.

SOK Leistung

17716926 Durchführung und 
Dokumentation der Impfung

17716955 Nebenleistung + Ausgleichs­
zahlung

18774512 Beschaffungskosten

SOK lt. Anhang 4 der TA1 Verwendeter Grippeimpfstoff

Tab.: Seit 01.07.2024 zu verwendende Sonderkennzeichen

Die Impforganisation muss von den Apotheken wirt-
schaftlich gestaltet werden, sie haben aber die Mög-
lichkeit, auch Einzelpackungen zu verwenden. Bei der 
Auswahl des Impfstoffs muss bei gleicher Eignung ein 
preisgünstiger Impfstoff ausgewählt werden. Bis zum 
31. März 2025 erfolgt die Abrechnung über den bishe-
rigen Sonderbeleg. Ab dem 1. April 2025 erfolgt die 
Abrechnung elektronisch nach Anhang 5 der Techni-
schen Anlage 1, Abschnitt C.
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Ab 2026 müssen die Vertragsparteien bis zum 31. März 
über eine Anpassung der Vergütung verhandeln. Kommt 
es zu keiner Einigung, entscheidet die Schiedsstelle 
über eine Anpassung.

Anpassung der Covid-19-Impfstoffe
Ende April hatte die WHO empfohlen, in den zukünf-
tigen Covid-19-Impfstoffen nur noch monovalent die 
JN.1-Linie zu nutzen.4 Die EMA folgte der WHO und 
forderte die Zulassungsinhaber dazu auf, ihre Impf-
stoffe an JN.1 anzupassen.5 BioNTech/Pfizer hat im Juli 
die Zulassung für den an JN.1 angepassten Coronaimpf-
stoff erteilt bekommen und der Impfstoff kann seit dem 
6. August von Apotheken bestellt werden. Außerdem 
hat Novavax Ende Juni bei der EMA einen Zulassungs-
antrag für seinen angepassten JN.1-Coronaimpfstoff 
gestellt.6

RSV-Prophylaxe für alle
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat eine 
Empfehlung für die prophylaktische Anwendung von 
Beyfortus® (Nirsevimab) für alle Neugeborenen und 
Säuglinge in ihrer ersten RSV-Saison ausgesprochen. 
Die aktuelle STIKO-Empfehlung sieht vor, dass Säug-
linge, die zwischen April und September geboren wer-
den, Nirsevimab im Herbst vor Beginn ihrer ersten 
RSV-Saison erhalten. Bei Geburten zwischen Oktober 
und März sollte Nirsevimab möglichst schnell nach 
der Geburt verabreicht werden, idealerweise bei der 
Entlassung aus der Geburtsklinik bzw. bei der U2-Vor-
sorgeuntersuchung. Nirsevimab bietet einen sofortigen 
Schutz mit maximalen Serumkonzentrationen nach 
6 Tagen post Injektion und bleibt vermutlich während 
der gesamten RSV-Saison wirksam. Versäumte Gaben 
sollten innerhalb der ersten RSV-Saison nachgeholt 
werden.7 Ungewiss ist zurzeit noch die Erstattungs-
frage: Da es sich bei Nirsevimab nicht um eine klas-
sische Schutzimpfung handelt, kann der Leistungs-
anspruch für gesetzlich Versicherte nicht durch die 
Schutzimpfungs-Richtlinie geregelt werden. Nach § 20i 
Abs. 3 SGB  V ist das Bundesgesundheitsministerium 
ermächtigt, einen Anspruch durch Rechtsverordnung 
zu bestimmen. Laut einer Pressemitteilung des Berufs-
verbands der Kinder- und Jugendärzt*innen (BVKJ) vom 
13. Juli 2024 plant das BMG, die STIKO-Empfehlung 
in den Leistungskatalog der GKV zu überführen, eine 
entsprechende Rechtsverordnung sei bereits erarbeitet 
worden.8 Es bleibt also abzuwarten, ob die Rechtsver-
ordnung noch vor Anfang der nächsten RSV-Saison 
kommt.

Reiseimpfungen
Auch auf dem Markt der Reiseimpfungen hat sich etwas 
getan: Die Europäische Kommission hat Ende Juni 2024 
den allerersten Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus 
zugelassen.9 Bei dem Impfstoff IXCHIQ® von Valneva 
SE handelt es sich um einen lebend-attenuierten Impf-
stoff, der für Personen ab 18 Jahren zugelassen ist, die 
ein erhöhtes Risiko für eine Exposition gegenüber dem 
Chikungunya-Virus haben. Valneva SE geht davon aus, 
dass die ersten Dosen im 4. Quartal 2024 in Europa aus-
geliefert werden können. Ob und wie der Impfstoff in 
Deutschland verimpft werden kann, bleibt abzuwarten. 
Da sich die Stechmücken, die das Chikungunya-, das 
Zika- und das Dengue-Virus übertragen, auch langsam 
in Europa ausbreiten, kann es sein, dass der Impfstoff 
gegen das Chikungunya-Virus sowie der gegen das 
Dengue-Virus in Zukunft eine größere Rolle spielen.

Mehr zum Thema Influenza und Grippeimpfung in der 
Apotheke finden Sie im diesem Heft beiliegenden DAP 
Kompendium „Influenza-Impfung in der Apotheke – 
wichtiger Beitrag zur Schließung von Impflücken“ und 
online.
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